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DAS DEUTSCHLANDSTIPENDIUM AN DER CVJM-HOCHSCHULE 

Weitere Deutschlandstipendien von 2025-2027 zu vergeben  

Die CVJM-Hochschule kann in im kommenden Jahr weitere Deutschlandstipendien vergeben. Mit 

dem Deutschlandstipendium hat die Bundesregierung ein bundesweit gültiges 

Stipendienprogramm auf den Weg gebracht, das private Mittelgeber (z.B. Unternehmen oder 

Einzelpersonen) in die Spitzenförderung an deutschen Hochschulen einbezieht. Begabten 

Studierenden zahlt der Bund 150 Euro pro Stipendium und Monat, wenn die jeweilige Hochschule 

den gleichen Beitrag von privater Seite einwirbt. Damit übernimmt der Bund den gesamten 

öffentlichen Finanzierungsanteil. Die Stipendiaten kommen so in den Genuss von 300 Euro pro 

Monat zur Finanzierung des Studiums.  

Studierende sind aufgerufen sich zu bewerben! 

Mit dem Stipendienprogramm, an dem sich die CVJM-Hochschule unter engagierter Mitwirkung von 

privaten Förderern, Stiftungen und Freunden, wie den Hochschulpaten aktiv beteiligt, sollen 

besonders begabte und leistungsfähige Studierende unterstützt werden. Das Kriterium für die 

Bewerbung sind persönliche Begabung und Verantwortungsbereitschaft sowie exzellente 

Studienleistungen.   

Für die Laufzeit von 2025-2027 können sich folgende Personen bewerben: 

▪ Studienanfänger im zweiten Fachsemester (Jahrgänge 2024) mit einem herausragenden 
Notendurchschnitt im Abitur bzw. Fachabitur sowie Erstsemester, die auf Grund beruflicher 
Qualifikation eingeschrieben sind,

▪ Studierende ab dem dritten Fachsemester (Jahrgänge 2023), die bisher während ihres 
Studiums besonders herausragende Leistungen erzielt haben

▪ Studierende im Kurs SABA für Erzieher*innen (Jahrgang 2025)

▪ Studierende der älteren Jahrgänge sind nicht antragsberechtigt. 

Das Stipendium umfasst eine Förderung von 300 Euro monatlich 

Die Höhe des Stipendiums beträgt monatlich 300 Euro und wird als Zuschuss gewährt (nicht 

rückzahlbar und nicht auf das BAföG anrechenbar). Die Auszahlung setzt voraus, dass die 

Stipendiatin oder der Stipendiat an der CVJM-Hochschule in einem Präsenz- oder Onlinestudium 

immatrikuliert ist. 

Das Deutschlandstipendium wird nicht vergeben, wenn der oder die Studierende bereits von einer 

anderen Einrichtung leistungsbezogene Förderung erhält (z.B. politische oder kirchliche Stiftungen 

für die Begabtenförderung). Auf das Stipendium besteht kein Rechtsanspruch. Das Stipendium wird 

für vier Semester (Bewilligungszeitraum) und längstens für die Dauer der Regelstudienzeit in dem 

jeweiligen Studiengang bewilligt. 
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Auswahlkriterien: Leistung, Verantwortung und Engagement 

Die CVJM-Hochschule vergibt die Stipendien nach den vom Stipendienprogrammgesetz (StipG) und 

der hierzu ergangenen Rechtsverordnung festgelegten Auswahlkriterien. Leistung und Begabung 

können nach diesem Stipendienprogrammgesetz insbesondere wie folgt nachgewiesen werden: 

▪ für Studienanfängerinnen und Studienanfänger durch die Durchschnittsnote der

Hochschulzugangsberechtigung und unter besonderer Berücksichtigung der für das

gewählte Studienfach relevanten Einzelnoten oder die besondere Qualifikation, die zum

Studium an der CVJM-Hochschule berechtigt,

▪ für bereits immatrikulierte Studierende ab dem 2. Fachsemester durch die bisher

erbrachten Studienleistungen, insbesondere die bisher erreichten ECTS-Punkte oder

Ergebnisse einer Zwischenprüfung oder eines Vordiploms, für Studierende eines Master-

Studiengangs auch die Abschlussnote des vorausgegangenen Studiums.

Bei der Gesamtbetrachtung des Potentials der Bewerberin oder des Bewerbers werden zusätzlich 

zu den nachgewiesenen exzellenten akademischen oder schulischen Leistungen folgende Aspekte 

berücksichtigt: 

▪ Besondere Erfolge, Auszeichnungen und Preise, eine vorangegangene Berufstätigkeit und

außergewöhnliche Praktika,

▪ Außerschulisches oder außerfachliches Engagement wie eine ehrenamtliche Tätigkeit, 

gesellschaftliches, soziales, hochschulpolitisches oder politisches Engagement oder die 

Mitwirkung in Kirche, CVJM sowie anderen Verbänden oder Vereinen,

▪ Besondere persönliche oder familiäre Umstände wie Krankheiten und Behinderungen, die

Betreuung eigener Kinder, insbesondere als alleinerziehendes Elternteil, oder

pflegebedürftiger naher Angehöriger, die Mitarbeit im familiären Betrieb, 

studienbegleitende Erwerbstätigkeiten, familiäre Herkunft oder ein 

Migrationshintergrund.

Online-Bewerbung ab sofort möglich! Stichtag: 31.05.2025 

Bewerbungen werden ausschließlich online entgegengenommen. Bitte nutzen Sie das 

Bewerbungsportal unter www.cvjm-hochschule.de/deutschlandstipendium-bewerbung 

Weitere Informationen zum Deutschland-Stipendium erhalten Sie auf der Internetseite des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (http://www.deutschlandstipendium.de). 

http://www.cvjm-hochschule.de/deutschlandstipendium-bewerbung
http://www.deutschlandstipendium.de/
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Hinweise zum Bewerbungsverfahren 

Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online in zwei Schritten. 

1. Schritt

▪ Zunächst ist das Bewerbungsformular als Rahmendokument auszufüllen.

(Link: www.cvjm-hochschule.de/deutschlandstipendium-bewerbung).

▪ Darüber hinaus sind weitere Unterlagen für die Bewerbung wichtig, die vollständig eingereicht

werden müssen. Bitte fügen Sie die einzelnen Unterlagen in einer einzelnen PDF-Datei 

zusammen und orientieren Sie sich beim Einreichen Ihrer Bewerbung an den Hinweisen unter

Schritt 2.

2. Schritt

▪ ein Motivationsschreiben (max. 1 Seite)

▪ ein tabellarischer Lebenslauf, aus dem auch Ihr gesellschaftliches Engagement hervorgeht

▪ aktuelle Immatrikulationsbescheinigung

▪ die Hochschulzugangsberechtigung bzw. Nachweis über erforderliche Qualifikationen (bei

ausländischen Zeugnissen eine für das deutsche System übertragbare Übersetzung und

Umrechnung in das deutsche Notensystem), bei eingeschriebenen Studierenden eine Übersicht

über die bisher erbrachte Leistungen im Studium

▪ ggf. Bachelor-Zeugnis (nur bei Bewerber/-innen im Master-Studiengang)

▪ ggf. Praktikums- und Arbeitszeugnisse sowie Nachweise über sonstige Kenntnisse

▪ ggf. Erläuterungen und Nachweise zu besonderen persönlichen oder familiären Umständen, wie

beispielsweise Krankheiten und Behinderungen, die Betreuung eigener Kinder, insbesondere

als alleinerziehendes Elternteil, oder pflegebedürftiger naher Angehöriger, die Mitarbeit im

familiären Betrieb, studienbegleitende Erwerbstätigkeiten, familiäre Herkunft oder ein 

Migrationshintergrund.

Die Bewerbungsunterlagen sind fristgerecht zum 31.05.2025 per E-Mail einzureichen an 

die Servicestelle Deutschlandstipendien, Frau Heike Kögler: stipendien@cvjm-hochschule.de   

http://www.cvjm-hochschule.de/deutschlandstipendium-bewerbung
mailto:schaefer@cvjm-hochschule.de

